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Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/8880 

 08.06.2011 

 

Gesetzentwurf 
der Abgeordneten Georg Schmid, Alexander König, Reinhold Bocklet und 
Fraktion (CSU), 
Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Harald Güller und Fraktion 
(SPD), 
Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Peter Meyer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER), 
Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN), 
Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Jörg Rohde und Fraktion (FDP) 

eines Gesetzes über die Bayerische Verfassungsmedaille 

A) Problem 
Die Bayerische Verfassungsmedaille wurde am 1. Dezember 1961 vom da-
maligen Präsidenten des Landtags Rudolf Hanauer für Verdienste um die 
Verfassung gestiftet. Sie wird seitdem jährlich in zwei Klassen (Gold und 
Silber) in Form einer Medaille mit dazugehöriger Urkunde verliehen.  
Ordensrechtlich steht die Verfassungsmedaille im Rang unterhalb der tragba-
ren Auszeichnungen wie dem Bayerischen Verdienstorden, dem Maximili-
ansorden für Wissenschaft und Kunst, der Bayerischen Rettungsmedaille 
oder dem Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt. 
Die Verfassungsmedaille ist vielmehr vergleichbar mit den Verdienstmedail-
len, die von verschiedenen Staatsministerien verliehen werden (z.B. Bayeri-
sche Staatsmedaille für soziale Verdienste, Kommunale Verdienstmedaille, 
Medaille für Verdienste um die Bayerische Justiz). Diese Verdienstmedaillen 
sind ebenfalls keine Orden oder Ehrenzeichen im Rechtssinn sondern „sons-
tige Auszeichnungen“ des Staates. 
Dies entspricht nicht der hohen Bedeutung der Bayerischen Verfassungsme-
daille. Die Verleihung durch den Landtag als Volksvertretung und oberstes 
Staatsorgan, sowie das Anknüpfen an Verdienste um die Verfassung als 
höchste Rechtsnorm dokumentieren den herausragenden Stellenwert. Die 
Medaille gehört zudem zu den am seltensten verliehenen Auszeichnungen. 
Sie wird insbesondere seltener verliehen als der Bayerische Verdienstorden. 
Es werden jedes Jahr lediglich 40 bis 50 Personen ausgezeichnet. Die Verfas-
sungsmedaille in Gold erhielten bis einschließlich 2010 insgesamt 315 Per-
sönlichkeiten, die in Silber 842 Personen. 
 
B) Lösung 
Zum diesjährigen 50. Jahrestag der Stiftung der Bayerischen Verfassungsme-
daille am 1. Dezember 2011 und gleichzeitig zum 65. Jahrestag der Verab-
schiedung der Verfassung soll die Medaille nun als Orden ausgestaltet wer-
den.  
Die Verleihung eines Ordens oder eines Ehrenzeichens erfordert nach Art. 
118 Abs. 5 der Verfassung eine gesetzliche Grundlage. Eine solche besteht 
für die Verfassungsmedaille bisher nicht. Mit diesem Gesetzentwurf wird die 
notwendige Grundlage für die Aufwertung der Bayerischen Verfassungsme-
daille geschaffen.  

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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Zugleich trifft der vorliegende Gesetzentwurf Regelungen über die äußere 
Gestaltung der Auszeichnung, die Zahl der jährlichen Verleihungen, die 
Verleihungs-, Vorschlags- und Anregungsberechtigung sowie das Verfahren 
der Prüfung und Verleihung der Verfassungsmedaille. Insbesondere soll zu-
künftig zur Verfassungsmedaille eine Miniatur mit Anstecknadel verliehen 
werden. 

Inhaltlich orientiert sich der Entwurf dabei an dem Gesetz über den Bayeri-
schen Verdienstorden vom 11. Juni 1957. Abweichungen ergeben sich not-
wendigerweise bezüglich der Verleihungs-, Vorschlags- und Prüfungsberech-
tigung. 

Über den Regelungsinhalt des Verdienstordensgesetzes hinaus sind in dem 
vorliegenden Entwurf auch Regelungen zum Datenschutz und zur verstärkten 
Berücksichtigung von Frauen bei der Verleihung der Verfassungsmedaille 
enthalten (vgl. Beschluss des Landtags vom 23. November 2010, Drs. 
16/6372). 

Zudem wird das Präsidium des Landtags ermächtigt, die notwendigen Aus-
führungsbestimmungen in einem Ordensstatut festzulegen. 

 

C) Alternativen 

Die bisherige Regelung könnte beibehalten werden. Allerdings bliebe die 
Bayerische Verfassungsmedaille dann im Rang weiterhin hinter den sonsti-
gen vom Freistaat Bayern verliehenen Orden zurück. 

 

D) Kosten 

Es entstehen Mehrkosten durch die Schaffung einer tragbaren Miniatur. Die-
se belaufen sich auf ca. 450 Euro für die Fertigung eines Musterprägestem-
pels sowie auf ca. 15 Euro (Variante Silber) bzw. 18 Euro (Variante Silber 
vergoldet) für jede Miniatur. 
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Gesetzentwurf 
eines Gesetzes über die Bayerische Verfassungsmedaille 

 

Art. 1 
Verleihungsgründe 

(1) 1Als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für 
hervorragende und besondere Verdienste um die Verfas-
sung wird die Bayerische Verfassungsmedaille verliehen. 
2Sie wird an Frauen und Männer ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit in zwei Klassen verliehen. 

(2) Die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold wird an 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die sich 
in hervorragender Weise um die Verwirklichung der 
Grundsätze der Verfassung verdient gemacht haben. 

(3) Die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber wird an 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die sich 
in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze 
der Verfassung verdient gemacht haben. 

(4) Verdiente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus 
allen Gruppen der Bevölkerung und aus allen Landesteilen, 
Frauen und Männer gleichermaßen, sollen möglichst 
gleichmäßig berücksichtigt werden. 

 

Art. 2 
Gestaltung der Ordenszeichen 

(1) Die Bayerische Verfassungsmedaille trägt auf der Vor-
derseite das Große Bayerische Staatswappen, auf der Rück-
seite die Inschrift „Bayerische Verfassung“ mit den Jahres-
zahlen „MDCCCXVIII, MCMXIX, MCMXLVI“. 

(2) 1Die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold hat einen 
Durchmesser von 32 mm. 2Sie wird aus Gelbgold gefertigt. 

(3) 1Die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber hat einen 
Durchmesser von 40 mm. 2Sie wird aus Feinsilber gefertigt. 

(4) 1Zur Bayerischen Verfassungsmedaille wird eine An-
stecknadel verliehen. 2Die Anstecknadel trägt die Jahres-
zahlen „1818, 1919, 1946“. 3Sie wird aus Feinsilber (Ver-
fassungsmedaille in Silber) bzw. vergoldetem Feinsilber 
(Verfassungsmedaille in Gold) gefertigt und hat einen 
Durchmesser von 13 mm. 

 

Art. 3 
Zahl der Verleihungen 

Es sollen jährlich nicht mehr als 50 Verleihungen vorge-
nommen werden. 

Art. 4 
Verleihung 

(1) Die Bayerische Verfassungsmedaille wird von der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten des Landtags verliehen.  

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Landtags erhält 
die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold beim Amtsan-
tritt. 
 

Art. 5 
Vorschlags- und Anregungsberechtigte 

(1) Vorschlagsberechtigt sind die im Landtag vertretenen 
Fraktionen sowie jedes Mitglied des Landtags. 

(2) Das Initiativrecht der Präsidentin oder des Präsidenten 
des Landtags bleibt unberührt. 

(3) Anregungsberechtigt gegenüber den Vorschlagsberech-
tigten ist jedermann. 
 

Art. 6 
Prüfung der Vorschläge 

(1) 1Die Vorschläge werden vom Landtagsamt geprüft. 
2Danach werden sie dem Präsidium des Landtags als Or-
densbeirat zur Stellungnahme und anschließend der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Landtags zur Entschei-
dung unterbreitet. 

(2) Das Landtagsamt darf ohne Kenntnis der vorgeschlage-
nen Person personenbezogene Daten über diese bei anderen 
Stellen erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur 
Prüfung der Ordenswürdigkeit erforderlich ist. 

(3) Aus der bei der Bayerischen Staatskanzlei geführten 
Ordensdatenbank dürfen dem Landtagsamt zur Erfüllung 
der Aufgaben nach diesem Gesetz die erforderlichen Daten 
übermittelt werden; die Einrichtung eines automatisierten 
Abrufverfahrens für das Landtagsamt ist zulässig. 
 

Art. 7 
Urkunde und Ordenszeichen 

(1) 1Die oder der Ausgezeichnete erhält eine Urkunde über 
die Verleihung. 2Diese wird im Bayerischen Staatsanzeiger 
und auf der Internetseite des Landtags bekannt gemacht. 
3Mit der Annahme der Bayerischen Verfassungsmedaille 
erklärt die oder der Ausgezeichnete das Einverständnis mit 
der Veröffentlichung. 

(2) Die Ordenszeichen gehen in das Eigentum der oder des 
Ausgezeichneten über. 

(3) Die bislang mit der Bayerischen Verfassungsmedaille 
Ausgezeichneten sind zum Tragen der Anstecknadel be-
rechtigt. 
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Art. 8 
Ordensstatut 

1Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Vor-
schriften erlässt das Präsidium des Landtags in einem Or-
densstatut. 2Dieses enthält auch Vorschriften über die 
Aberkennung der Bayerischen Verfassungsmedaille. 3Das 
Ordensstatut wird im Bayerischen Staatsanzeiger bekannt 
gemacht. 

Art. 9 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am ……………………………. in Kraft. 

  



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Erste Lesungen

zu Gesetzentwürfen, die ohne Aussprache an die federführenden Ausschüsse 

überwiesen werden sollen

In der Tagesordnung sind die zur Überweisung anstehenden Gesetzentwürfe mit den 

als federführend angesehenen Ausschüssen aufgeführt. Gibt es hinsichtlich der Zu

weisungsvorschläge noch Änderungswünsche?  Das ist nicht der Fall. Dann kommen 

wir zur Beschlussfassung über die Zuweisungen. Wer mit der Überweisung an die zur 

Federführung vorgeschlagenen Ausschüsse einverstanden ist, den bitte ich um das 

Handzeichen.  Das schaut nach Einstimmigkeit aus. Gibt es Gegenstimmen?  Ent

haltungen?  Jeweils nicht. Damit einstimmig so beschlossen. Die Gesetzentwürfe 

werden damit den zur Federführung benannten Ausschüssen zugewiesen.

Protokollauszug
79. Plenum, 28.06.2011 Bayerischer Landtag  16. Wahlperiode 1 

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und 
Verbraucherschutz 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Georg Schmid, Alexander König, 
Reinhold Bocklet und Fraktion (CSU), 
Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Harald Güller und 
Fraktion (SPD), 
Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Peter Meyer und 
Fraktion (FREIE WÄHLER), 
Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Jörg Rohde und Fraktion (FDP) 
Drs. 16/8880 

eines Gesetzes über die Bayerische Verfassungsmedaille 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g

Berichterstatter: Jürgen W. Heike 
Mitberichterstatter: Horst Arnold 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, 
Parlamentsfragen und Verbraucherschutz federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss hat den Gesetzentwurf federführend beraten und end-
beraten. 
Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Gesetzentwurf nicht be-
fasst.u 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
57. Sitzung am 30. Juni 2011 beraten und e i n s t i m m i g  Zustim-
mung empfohlen. 

3. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
58. Sitzung am 7. Juli 2011 endberaten und e i n s t i m m i g  Zustim-
mung empfohlen mit der Maßgabe, dass in Art. 9 als Datum in In-
krafttretens der „1. August 2011“ eingefügt wird. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Georg Schmid, Alexan-
der König, Reinhold Bocklet und Fraktion (CSU), 

Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Harald Güller 
und Fraktion (SPD), 

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Peter Meyer und Frak-
tion (FREIE WÄHLER), 

Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 

Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Jörg Rohde und 
Fraktion (FDP) 

Drs. 16/8880, 16/9206 

Gesetz über die Bayerische Verfassungsmedaille 

Art. 1 
Verleihungsgründe 

(1) 1Als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für 
hervorragende und besondere Verdienste um die Verfas-
sung wird die Bayerische Verfassungsmedaille verliehen. 
2Sie wird an Frauen und Männer ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit in zwei Klassen verliehen. 

(2) Die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold wird an 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die sich 
in hervorragender Weise um die Verwirklichung der 
Grundsätze der Verfassung verdient gemacht haben. 

(3) Die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber wird an 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die sich 
in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze 
der Verfassung verdient gemacht haben. 

(4) Verdiente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aus 
allen Gruppen der Bevölkerung und aus allen Landesteilen, 
Frauen und Männer gleichermaßen, sollen möglichst 
gleichmäßig berücksichtigt werden. 

 

Art. 2 
Gestaltung der Ordenszeichen 

(1) Die Bayerische Verfassungsmedaille trägt auf der Vor-
derseite das Große Bayerische Staatswappen, auf der Rück-
seite die Inschrift „Bayerische Verfassung“ mit den Jahres-
zahlen „MDCCCXVIII, MCMXIX, MCMXLVI“. 

(2) 1Die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold hat einen 
Durchmesser von 32 mm. 2Sie wird aus Gelbgold gefertigt. 

(3) 1Die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber hat einen 
Durchmesser von 40 mm. 2Sie wird aus Feinsilber gefertigt. 

(4) 1Zur Bayerischen Verfassungsmedaille wird eine An-
stecknadel verliehen. 2Die Anstecknadel trägt die Jahres-
zahlen „1818, 1919, 1946“. 3Sie wird aus Feinsilber (Ver-
fassungsmedaille in Silber) bzw. vergoldetem Feinsilber 
(Verfassungsmedaille in Gold) gefertigt und hat einen 
Durchmesser von 13 mm. 
 

Art. 3 
Zahl der Verleihungen 

Es sollen jährlich nicht mehr als 50 Verleihungen vorge-
nommen werden. 

Art. 4 
Verleihung 

(1) Die Bayerische Verfassungsmedaille wird von der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten des Landtags verliehen.  

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Landtags erhält 
die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold beim Amtsan-
tritt. 
 

Art. 5 
Vorschlags- und Anregungsberechtigte 

(1) Vorschlagsberechtigt sind die im Landtag vertretenen 
Fraktionen sowie jedes Mitglied des Landtags. 

(2) Das Initiativrecht der Präsidentin oder des Präsidenten 
des Landtags bleibt unberührt. 

(3) Anregungsberechtigt gegenüber den Vorschlagsberech-
tigten ist jedermann. 
 

Art. 6 
Prüfung der Vorschläge 

(1) 1Die Vorschläge werden vom Landtagsamt geprüft. 
2Danach werden sie dem Präsidium des Landtags als Or-
densbeirat zur Stellungnahme und anschließend der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten des Landtags zur Entschei-
dung unterbreitet. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - 
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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(2) Das Landtagsamt darf ohne Kenntnis der vorgeschlage-
nen Person personenbezogene Daten über diese bei anderen 
Stellen erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur 
Prüfung der Ordenswürdigkeit erforderlich ist. 

(3) Aus der bei der Staatskanzlei geführten Ordensdaten-
bank dürfen dem Landtagsamt zur Erfüllung der Aufgaben 
nach diesem Gesetz die erforderlichen Daten übermittelt 
werden; die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfah-
rens für das Landtagsamt ist zulässig. 
 

Art. 7 
Urkunde und Ordenszeichen 

(1) 1Die oder der Ausgezeichnete erhält eine Urkunde über 
die Verleihung. 2Diese wird im Bayerischen Staatsanzeiger 
und auf der Internetseite des Landtags bekannt gemacht. 
3Mit der Annahme der Bayerischen Verfassungsmedaille 
erklärt die oder der Ausgezeichnete das Einverständnis mit 
der Veröffentlichung. 

(2) Die Ordenszeichen gehen in das Eigentum der oder des 
Ausgezeichneten über. 

(3) Die bislang mit der Bayerischen Verfassungsmedaille 
Ausgezeichneten sind zum Tragen der Anstecknadel be-
rechtigt. 

Art. 8 
Ordensstatut 

1Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Vor-
schriften erlässt das Präsidium des Landtags in einem Or-
densstatut. 2Dieses enthält auch Vorschriften über die 
Aberkennung der Bayerischen Verfassungsmedaille. 3Das 
Ordensstatut wird im Bayerischen Staatsanzeiger bekannt 
gemacht. 

Art. 9 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2011 in Kraft.    

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde



Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Ich rufe Tagesordnungspunkt 4 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Georg Schmid, Alexander König, Reinhold Bocklet und Fraktion (CSU),

Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Harald Güller und Fraktion (SPD),

Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Peter Meyer und Fraktion (FREIE WÄHLER),

Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN),

Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Jörg Rohde und Fraktion (FDP)

eines Gesetzes über die Bayerische Verfassungsmedaille (Drs. 16/8880) 

- Zweite Lesung -

Hierzu findet keine Aussprache statt. Wir kommen deshalb sofort zur Abstimmung. 

Der Abstimmung liegen der Initiativgesetzentwurf auf Drucksache 16/8880 und die Be

schlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parla

mentsfragen und Verbraucherschutz auf Drucksache 16/9206 zugrunde.

(Ulrike Gote (GRÜNE): Etwas langsamer und deutlicher! Man darf Sie doch noch 

voll verstehen können! Bitte ein bisschen langsamer!)

 Ist recht. Ich wollte nur Zeit sparen.

Der federführende und zugleich auch endberatende Ausschuss empfiehlt Zustimmung 

mit der Maßgabe, dass in Artikel 9 als Datum des Inkrafttretens der "01. August 2011" 

eingefügt wird.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen.  Vielen herzlichen Dank. Ich sehe Hände aus allen Fraktionen und der 

Abgeordneten Frau Dr. Pauli. Die Gegenstimmen!  Sehe ich nicht. Stimmenthaltun

gen?  Sehe ich ebenfalls nicht. Dann ist das einstimmig so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in der einfa

Protokollauszug
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chen Form durchzuführen.  Widerspruch erhebt sich nicht. Wer dem Gesetzentwurf in 

der Fassung des endberatenden Ausschusses seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich, sich vom Platz zu erheben.  Danke schön. Gegenstimmen bitte ich auf die gleiche 

Weise anzuzeigen.  Stimmenthaltungen?  Damit ist der Gesetzentwurf einstimmig so 

angenommen. Das Gesetz hat den Titel: "Gesetz über die Bayerische Verfassungs

medaille".

Protokollauszug
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